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Rechtschutz- 
versicherung 
für Bauherren

Bei den wenigsten Bauvor-
haben läuft alles glatt. Häufig 
entstehen Streitigkeiten mit 

Architekten, Bauunternehmen 
oder Handwerkern wegen Pla-
nungsfehlern oder Baumän-

geln. Dann ist der Bauherr auf 
anwaltliche Hilfe angewiesen. 
Bauprozesse sind wegen der 

hohen Streitwerte und der fast 
immer erforderlichen Einho-
lung von Sachverständigen-
gutachten sehr teuer. Das ist 
auch der Grund, warum die 
„normale“ Rechtsschutzver-
sicherung Streitigkeiten von 

Bauherren nicht abdeckt. 
Es gibt aber spezielle Bauher-
renrechtsschutzversicherun-
gen, die allerdings erheblich 

teurer als die „normalen“ 
Rechtsschutzversicherungen 
sind. Bei Abschluss einer sol-
chen Bauherrenrechtsschutz-
versicherung ist zu beachten, 
dass üblicherweise eine War-
tezeit von mehreren Monaten 
gilt. Das heißt, die Versiche-

rung muss eine bestimmte Zeit 
vor Baubeginn abgeschlossen 
worden sein, damit ein Leis-

tungsanspruch besteht. 
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Mit Ausnahme der Anmel-
depflicht von Bauhelfern 
bei der Berufsgenossen-

schaft gibt es in Deutschland keine 
Versicherungspflicht für Bauherren. 

Theoretisch! Faktisch müssen 
sich Bauherrn, die den Bau über 
ein Kreditinstitut finanzieren, ge-
gen Risiken schützen: Denn übli-
cherweise verlangt jede Bank von 
Kreditnehmern den Abschluss be-
stimmter Versicherungen, um ihren 
Darlehensrückzahlungsanspruch 
zu sichern. Darüber hinaus sollten 
Bauherren sich auch im eigenen 
Interesse mit Versicherungen wäh-
rend der Bauzeit befassen, denn 
beim Hausbau entstehen nahe-
zu unendlich viele Gefahren, die 
zu ganz erheblichen Schäden mit 
schwerwiegenden finanziellen Fol-
gen führen können. 

Bauherrenhaftpflicht-
versicherung
Auch wenn Sie einen Architekten 
oder ein Bauunternehmen beauf-
tragt haben, tragen Sie die Ver-
antwortung für alles, was auf der 
Baustelle passiert. Sie sind für die 
Sicherheit auf der Baustelle ver-
antwortlich, dafür, dass die Bau-
stelle ausreichend abgesichert ist, 
Bauvorschriften eingehalten wer-
den und haften für alle Unfälle, die 

andere Personen auf oder wegen 
der Baustelle erleiden. Sie haften 
beispielsweise, wenn spielende 
Kinder in die Baugrube fallen (auch 
dann, wenn Sie auf einem Schild 
Ihre Haftung ausschließen oder auf 
die Eltern übertragen), wenn vom 
Bau herabstürzende Teile einen 
Pkw beschädigen oder wenn ein 
Motorradfahrer auf der infolge der 
Bauarbeiten verschmutzten Straße 
ins Rutschen gerät und verunfallt.

Hier hilft der Abschluss einer Bau-
herrenhaftpflichtversicherung. Sie 
ersetzt Schäden, die Dritte durch 
das Vorhandensein und durch den 
Betrieb der Baustelle erleiden. Nicht 
abgedeckt sind Schäden enger Fa-
milienangehöriger und Schäden, die 
durch vorsätzliche Verletzung von Si-
cherungspflichten bestehen. Im Falle 
Ihrer Inanspruchnahme entscheidet 
der Versicherer, ob der Anspruch ab-
gewehrt oder ob der Schaden des 
Anspruchsstellers ersetzt wird. 

Die Versicherungskosten richten 
sich nach der Bausumme. Da Eigen-
leistungen die Gefahr von Schäden 
steigern, wird ein Risikozuschlag fäl-
lig, sollten diese erbracht werden. Die 
Prämie ist steuerlich absetzbar, ist 
als Einmalzahlung zu entrichten und 
beträgt etwa 0,5 bis ein Promille der 
Bausumme. Die Deckungssumme – 
der Betrag, den die Versicherung im 

Höchstfall zahlt – sollte laut Stiftung 
Warentest nicht unter drei Millionen 
Euro liegen. Die Versicherung sollte 
vor dem ersten Spatenstich begin-
nen. Sie endet mit der Bauabnahme.

Bauleistungsversicherung
Unvorhergesehene Schäden am im 
Bau befindlichen Gebäude selbst 
ersetzt die Bauleistungsversiche-
rung, die auch unter dem alten Na-
men Bauwesenversicherung be-
kannt ist. Es handelt sich um eine 
Allgefahrenversicherung, sodass es 
auf die Ursache des eingetretenen 
Schadens nicht ankommt. 

Der Versicherer muss grundsätz-
lich alle Schäden am Bau ersetzen. 
Das hört sich zunächst gut an. Aber 
tatsächlich enthalten die Versiche-
rungsbedingungen zahlreiche Aus-
schlüsse. Versichert sind jedenfalls 
alle Teile und Baustoffe für die Er-
richtung des Bauwerkes, die bereits 
verbaut sind. Das heißt, alle noch 
nicht verbauten Bauteile sind nicht 
versichert. Ist ein Waschbecken 
bereits eingebaut und wird es ab-
montiert und unberechtigt entfernt, 
ist dieser Diebstahl versichert. La-
gert das Waschbecken noch unver-
baut auf dem Grundstück und wird 
gestohlen, besteht kein Versiche-
rungsschutz.

Wichtig ist auch: Versichert sind 
nur Beschädigungen oder Zerstö-
rungen, deren Ursache unvorher-
gesehen eintritt. Dies bedeutet, 
dass Schäden, mit denen gerechnet 
werden muss, vom Versicherungs-
schutz ausgenommen sind. Ein 
Beispiel: Für die Aushärtung einer 
Betonfläche ist es entscheidend, 
dass kein Niederschlag fällt. Wird 
eine Betonplatte gegossen, obwohl 
eine Regenwahrscheinlichkeit von 
30 Prozent vorausgesagt wird, tritt 
die Bauleistungsversicherung nicht 
ein, wenn es tatsächlich regnet und 
die Bodenplatte deshalb beschä-
digt wird. Dieser Schaden ist nicht 
unvorhergesehen eingetreten. 

Schäden durch Brand, Blitzschlag 
und Explosion sind regelmäßig vom 
Versicherungsschutz ausgenom-
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Aber sicher

Rechtsanwalt Dr. Peter Sohn ist 
Fachanwalt für Versicherungsrecht,  

Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht sowie der 

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
für Bau- und Immobilienrecht im 

Deutschen Anwaltverein.

Bevor Sie mit dem Hausbau beginnen, sollten Sie sich gegen mögliche  
Schäden während der Bauphase absichern. Rechtsanwalt Dr. Peter Sohn  
erklärt Ihnen, welche Versicherungen es gibt, deren Abschluss ratsam ist.

!Bauen?

Im Internet, unter
www.arge-baurecht.com, 

 finden Sie weitere 
hilfreiche Expertentipps, 
Ratgeber und Urteilsbe-
sprechungen rund ums 

Thema Bauen.

Versicherung
men, können aber zusätzlich einbe-
zogen werden. Nicht versichert sind 
außerdem Schäden bei Vorsatz des 
Bauherrn. 

Schäden am Gebäude sind ver-
sichert, nicht aber Schäden, die 
in der mangelhaften Herstellung 
des Gebäudes selbst liegen. Wird 
beispielsweise eine Betondecke 
mangelhaft erstellt, muss die Bau-
leistungsversicherung nicht Ersatz 
für die Kosten einer neuen Beton-
decke leisten. Stürzt aber diese 
mangelhafte Betondecke aufgrund 
der fehlerhaften Herstellung ein 
und werden dadurch Wände und 
Fenster an dem Gebäude zerstört, 
so sind diese Schäden an Wänden 
und Fenstern versichert. 

Der Bauherr sollte vor Abschluss 
der Versicherung genau prüfen, 
welche Schäden aufgrund welcher 
Ursachen einbezogen und welche 
ausgeschlossen sind. Das ergibt sich 
aus Versicherungsvertrag und Ver-
sicherungsbedingungen. 

Die Versicherung sollte mit Be-
ginn der Bauphase abgeschlossen 
werden. Sie erlischt in der Regel au-
tomatisch mit Bauende. Die Kosten 
richten sich nach dem Bauvolumen. 
Sie liegen in der Regel bei ein bis 
drei Promille der Bausumme. Meist 
wird ein Selbstbehalt vereinbart. 

Feuer-Rohbau- 
versicherung
Eine Feuer-Rohbauversicherung 
deckt Schäden ab, die durch Feu-
er, Blitzschlag oder Explosionen am 
Rohbau entstehen. Ersetzt werden 
auch Folgeschäden durch Rauch, 
Ruß und Löscharbeiten sowie Auf-
räum- und Abbruchkosten. 

Eine Feuer-Rohbauversicherung 
ist in der Regel in der Wohngebäu-
deversicherung enthalten. Wird 
also die Wohngebäudeversiche-
rung schon bei Baubeginn abge-
schlossen, ist der Rohbau regelmä-
ßig bereits gegen Feuer beitragsfrei 
versichert, obwohl die Prämie für 
die Wohngebäudeversicherung 
selbst erst nach Fertigstellung des 
Gebäudes zu zahlen ist. 
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Bauhelferversicherung
Der Abschluss einer Bauhelferversi-
cherung kann sich empfehlen, wenn 
Sie mit Hilfe von Freunden und 
Verwandten bauen. Werden diese 
auf der Baustelle verletzt, greift die 
beschriebene Bauherrenhaftpflicht-
versicherung nämlich nicht. 

Für Bauhelfer besteht außerdem 
eine Melde- und Versicherungs-
pflicht bei der Berufsgenossen-
schaft, bei der sie pflichtversichert 
werden müssen. Über die geleis-
teten Arbeitsstunden ist Buch zu 
führen. Wird dies unterlassen, ist 
ein Bußgeld zu zahlen. Auch wenn 
der Bauherr die Bauhelfer nicht an-
gemeldet hat, tritt die Berufsgenos-
senschaft im Falle eines Schadens 
eines Bauhelfers ein. Sie kann den 
Schaden aber auf den Bauherren 
abwälzen, wenn dieser seiner Mel-
depflicht nicht nachgekommen ist. 

Die Berufsgenossenschaft tritt al-
lerdings nicht für Ehepartner und 
enge Familienangehörige ein. Für de-
ren Schäden kommt nur eine private 
Bauhelferversicherung auf. Diese 
Bauhelferversicherung kann zudem 
die Leistungen aus der gesetzlichen 
Bauhelferunfallversicherung der Be-
rufsgenossenschaft ergänzen. Das 
heißt, es werden im Schadensfall hö-
here Beträge gezahlt.

Baufertigstellungs- 
versicherung
Die Baufertigstellungsversicherung 
schützt vor Schäden infolge der In-
solvenz des Bauunternehmers. Bei 
Zahlungsunfähigkeit stellt dieser 
in der Regel die Arbeiten ein, der 
Bauherr muss für die Fertigstellung 
andere Unternehmen beauftragen 
und die Bauzeit verlängert sich. Da-
durch entstehen zusätzliche Kos-
ten, die die Baufertigstellungsversi-
cherung abdeckt. 

Diese Versicherung kann der Bau-
herr aber nicht selbst abschließen, 
sondern nur der Bauunternehmer. 
Versicherer bieten drei verschiede-
ne Baufertigstellungsversicherun-
gen an. Die Ausführungsbürgschaft 

schützt vor der Insolvenz während 
der Bauzeit. Die Gewährleistungs-
bürgschaft schützt während der 
Gewährleistungsfrist und die Ver-
tragserfüllungsbürgschaft kombi-
niert die Ausführungs- und die Ge-
währleistungsbürgschaft. 

Versicherungen schließen nicht 
mit jedem Bauunternehmen Bau-
fertigstellungsversicherungen ab. 
Sie prüfen zuvor die Bonität, da die 
Versicherung für den Ausfall ihres 
Versicherungnehmers haftet. Kann 
ein Bauunternehmen solche Versi-
cherungspolice nicht präsentieren, 
kann dies ein Hinweis auf eine feh-
lende Bonität sein. Dann sollten sich 
Bauherren vielleicht nach einem 
anderen Baupartner unsehen.

Restschuldversicherung
In der Regel können Bauherren den 
Hausbau nicht allein aus vorhan-
denen Barmitteln finanzieren. Sie 
nehmen einen Kredit auf, den sie 
hoffentlich in den folgenden Jah-
ren zurückzahlen können. Was aber 
geschieht, wenn der Bauherr seine 
Arbeit verliert, wenn er aufgrund 
einer teuren Scheidung die Raten 
nicht zahlen kann oder wenn er 
stirbt? Gegen unverschuldete Zah-
lungsunfähigkeit schützt die Rest-
schuldversicherung. Diese kann 
entweder gegen die Folgen von 
Tod, von Arbeitsunfähigkeit und 
Tod oder zusätzlich auch von einer 
Scheidung des Schuldners absi-
chern. Der Versicherungsschutz 
besteht während der gesamten 
Dauer der Kreditlaufzeit. Allerdings 
besteht in der Regel eine Karenz-
zeit. Das heißt, die Versicherung tritt 
im Fall von Arbeitslosigkeit nur ein, 
wenn diese frühestens drei Monate 
nach Versicherungsbeginn einge-
tritt. Auch ist die Leistungsdauer bei 
Arbeitslosigkeit in der Regel auf 18 
Monate beschränkt. 

Besteht bereits eine Unfall-, 
Berufsunfähigkeits- oder Risiko-
lebensversicherung, ist der Ab-
schluss einer Restschuldversiche-
rung möglicherweise überflüssig. 

•  Dr. Peter Sohn

Nach der Bauzeit ändert 
sich der Versicherungs-
bedarf. Empfehlenswert 

können dann folgende Ver-
sicherungen sein:

Wohngebäudeversiche-
rung: schützt vor Schaden 
nach Brand, Sturm, hefti-

gem Hagel, Rohrbruch

Hausratversicherung:  
schützt den Inhalt des 

Hauses vor Wegnahme nach 
Einbruch, Brand, Leitungs-

wasser etc.

Gebäudehaftpflichtversi-
cherung: schützt den Eigen-
tümer einer Immobilie vor 
Schadensersatzansprüchen 
eines Dritten, die durch die 
Immobilie selbst entstanden 

sind, z.B. herabfallender 
Dachziegel

Haus- und Grundbesit-
zerhaftpflichtversicherung: 

Wenn das Gebäude oder 
Teile davon vermietet wer-

den

Glasversicherung bei 
Gebäuden mit vielen Fens-

terflächen 

Gewässerhaftpflichtver-
sicherung: für Häuser mit 

Öltank 

Leben Sie in einem hoch-
wassergefährdeten Gebiet, 

empfiehlt sich die Einbezie-
hung von Elementarschä-
den in die Wohngebäude-

versicherung. 

SICHER NACH 
DER 

BAUPHASE 
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